
n -:3314 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen ...... ~;;..;.",::....... ______ ... _._01 __ 
des NatlOllalrales X VI. 0esetzgebungsperio:':c 

A n t r Cl 9 

der Abg70rdHeten Pfeifer, Deutschmann, Hinterrnayr 

und Genossen 

No . .... ,/j.{~ . ./ A 
Präs.: 0 6. MRZ. 1986 

tel8'S.IIO aea ••• a 11. •• 11 •••••• 11:1 ••••• " 

betreffend ein Bundesgesetz über Änderungen des Marktordnungs­

gesetzes 1985 (Marktordnungsgesetz-Novelle 1986) und des Bundes­

finanzgesetzes 1986 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom über Änderungen des Markt-

ordnungsgesetzes 1985 (Marktordnungsgesetz-Novelle 1986) und 

des Bundesfinanzgesetzes 1986 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

A B S C H N I T T I 

Marktordnungsgesetz 1985 

Art 1 k • 1 I 

(1) D1. Irlu.I=q ud A~.~C; yen VO:'2c:t.lri!ten, "1e .1. 1:1 

den IZt. II, III, IV, VI~ uAd VII" d •• ycrlieqeadea 

~d •• qe •• t:.s aathaltaD .ind, lovi."derea Voll%1ebuaq .~~ 
bj, ... RB .u,l~= d •• JO. Juni 1 '88 audi 1:1 dGJ1 hlMc;en Iwsdes­

.adse, 1UJI • .i.dltlJ.dl 41er" d~ Iw2de.-V.rlu.ttmq.q ••• ~% iD der 

'~q geft 1 '2' etw ... aader •• ycu."liel1t18 D1. 1J:l cU.UlJ4IUl Vorsd2r:1.ftp 

,er...;.1 taut Aaqele1;en.be.t tea Jci:5lU1eJS \UUll. tot.au .ca Iw'1d.~b.bcri&r1 

"I8%"Se.ft1Ul .,enten. 
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(~) ~1. I:::lu~C; und. ~~t; 'fCD Vor:lietir1.fttlo f viII 81. 1a 

.I.rt .. m cl •• "OZ"Ueqilft(l~U" ~dCl.C;~UUllt2:&UII m~al tllt.n iI.i...r'ld" .~v1. 

d._=U ·Voll.z1ebuaq sind bis :UD Ad.ru'l.ftU'~t8.ft 9 •• äJ! Art.. 111 

.u".. .. 14 1:1 1!.~ rUSlmt; der "ukter=UD9~9IlS.t: .... No".11. 1 '85,. 

1G'2U.Hr. 2", si'it •• tens b1.t ZUiI Ablauf des JO .. Juni 1·t'~ audl 

14 den J.lanq_n lund.~~~ehe. bia~i~tlicb derer da~ lund.~­
V4U~'f&IU.'W19l1q.$.1!: U dar rusunq 1'on 1 '29 'I'tvu &Cd.res 'fcrsieh~. rn.. 1.D dieseln Vorsd1i'1ftfiu1 9G:-8981 ten ADC;fll~"Ul.h.1 ten . kennen 

~1tt.lb&r YCft Iwad •• ~.hör4.ft •• raebeo w.rd~~~ 

C]) ~1. Erll •• unq ~nd Aufh.~~n9 von Vorlehriften, wi. 81. 1-

Al"'t .. V. daul "Of'll·I~.nd.n IufU~'UJfi ••• t:IIS tnthal taft a1nd, 

aow1e der.n Voll:1Ih~nq lind bis :ue Aua.rkrllttr.ten , •• äa 
Art .. V ~ •• 2.. in dar r~.z.l\1nt; CUGUUIS Iund.~lf;'IUu'tJ.s. apät •• ten.s 

~j..s IUJI A.bl il1.1! dills JO.. Juni 2" t 0 auen 1n dlln !elan.;.n lundes- . 
• ~cb •• b1n.icnt11cb derer ~a. ~nd.$-Y.rfa.~un;~9 •• et: in dar . 
r&laun; von ,,%J etwa. &nd.r.~ vor$1.ft~. ~1. in di •• en Vorseftriften 
9.r~.lt8ft Anq_leqenb.1t.n könn~ft ~1tt.~~r yen lunda.~.börd.ft 
.. rseben wardeft e 

~ Marxtcrdnunqsge •• t: '9aS, IGll.Hr. 210, 1a der Faaaunq des 

IQftdeaqe •• t: •• IGIl.Hr. 29'/1985, v1rd wi. telqt ;eindert: 
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1 3 • Nr Milcn \Jnd !r:euqni.a"e aus ~l.leh, cU. '10m ''fQdu:enten 

an einen enderen .1$ einen !earbeit~nqs- ~nd Verarbeitun;s­

cetrieb veräu13er't werden, wenn hiefü1" eine Al::lhofp&usC:h.tle 

(5 " A~s.6) :u .ntrient.n i.lt od~r w.nndie t.irthe,Cun;· 

der Prei.l&u.91.i c:..~.s~.1 tr _;e für c:ien. 3. tr"t f cnen e!irit!' . . 
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.'1 ". (') ~l~@f'1,;II\jr:a!l,tr ${.!j:r1~ft "11e:h ~ndl fl"'Zfj~~.tJUh'! 1\Ul "11c~ 

an tlU'1IJ:- I.!Itrl'~.3t u' lUJ;1!i'1 t t Iill~~r ~,a v~t't'2r IUcnfU' ~.~4tn. 

'NfUI •• r rcm4li ~i~~ ~~111i~q ~r't ~ t ~U~ ~ .' 

e 2) 1)1:' rMd.l ~at eine h~i.lli~q ~(fs.ti4 ltls.1 aur dolnn 1\11 

.r~.11eft. veftft ~11. ~~~~~~r gur @~~q~~@s~.n v.rsor~~ 
•• 1" "vC511utn.n~ Irte:-der = 1.81: @dtt.r ~.t 11d» 
_ cU .• 1UUIlt'tlll!l~4r. ~Ib~ "~f! "11~ Wld r.r~l\'~qn.i.l.aen IIU 

"11= 1= Al .. &lft (§ " ~ 03 lm~ ~.) iuuuh~lt. 

(l) Soweit 41 •• zur ordnun~~qlll!mißca V~r.cr~~ der ,,~ölx.runq 

ufone:-li= 1.st, b4t dar reftd.t ~j,. ~4b. 1JI !1.M. des 

AI3aI.1 az= lkulcaid lß:",\Jct>muul .. . 
(4) :ras :'1 1:~~ dtlul ::SU$:ltutl t e1'Ul 4ez ~sJjt:e, 1 lia.i..'l 1 

u.äb'1;~.r'f 1lU"~1!t ,!nd qelllü f 11 ~! 1&Dd 'a il! d.r 

runD' 4 •• ~~l'i§~grul::;J&. 21 0, d:ttz=~Wu:, • .c" 
des "ar~~~r~~~~~~~~t: 'I! ~ 

(S» ~ , " 4CoII.1 ,J.l1 ~IU' rU..i~q I. ~ oHr .. <fO 1 es, c;tIlU'~tftWe 

V.re1Ab~q.ft ~d .r~.ilt~ ~will!~~~ec ~l8~ca ~erüh~. 

Jahr "aS'ohn. V~reinbarunq ~it d.m lus~ändiqen !e.rb.itunq~- und 

Verarbeitunqsbetrieb "nd ann. ~willi~unq ~.säß § 16 A~s.1 in der 

r ••• unq 48. "ar~tordn~nqsqe5.t%e~ 19a5. Milch und Tcpfen an ihrer 

Ietr1.~.s~ätt. wnd ~.1 trad1tionell~n V.rans~altun~.n unaittalDar 

aB V.r~raueh.r ~~ebenj~~.n. i~t hiGfUr im AU3maß der ~ ••• ld.t.n 
unmittelbaren Abq&be .ine Bewilligung 4U erteilen. Oie Bewilligung 

9ilt rückwirkend ait 1. Jänner 1986. Oie vor;esenenen Beiträge 

oder, di. A~ho~;:uu.ullc:h.ile s,ind für die bewilligte Menge zu ent-, 
d~. b,Wl.1l1-ote Menae Q,tlt Clls veräußerte Meno.E.' 

richteni Für ~ecke ~er ~breC:hnunq ist die Dewrl!igte Menge 

auf die Kalendermonate gleiChmäßig zu verteilen. Auf Antrag des 
Milcherzeuqers ist die be~illi9te Menqe vom ronds jeweils 

im beantraqten Ausmaß ab dem der Antraqstellunq folqenden 

Nirtschaftsjahr herab%uset~en . 

. C 1) Ar di. Abaab. ia SJ.anlI der ~ .. 1 ~iJJ , Ubhofabqabc) 

aJ.ad cU •• or~ • .s.!'U!fUtt! h1 t:räq~~~ We~~e a.~b~~~~ hu!:le.i tunq, 

uad 'e1"Ut3eJ. t\U1Qs'=Gtri,e.s zu 4Ultric:h. tell .. tlfltrf!en trat: %"".i.allal.1~.r 
tlatul Je . o;;er d.le Abho!pausehl!J.e ' .. 

=q 11:1"iq. I\.1d!lt ea'tZ.1.dft8lt, • .1.nd 'creJ.nbcU""lmqfllft iufzüUnc!1;e 
ad ""UlJ.~~.n fi1.tt:ub".b/ll!ft .. 

«I) Die leU!:te1 tMq.ll- tUid. '.f;'U'~i tMq~~~z1~ llA.bea 1JI M.aa.u~ 
de. 'oada lÜad.st!l~ .~".l jihz.U.di 1;\.11. tti.ldiJ..1e:ftll'JI.atu 1hz •• 
I.1.tanqa~a.b1.tli. ~.r ~. );e~'tl.1r!hlilß ~ f.1J.uW~1.11Iifil lecl.1aquc".ß 
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dEr Abhofabgabe. insbesondere über die Folgen von Übertretungen. 

~u infor11lieren. 

(9) Milcherzeuger sind verpflichtet, täglich Aufzeichnungen über 

die Abhofabgabe zu führen, aU3 denen die veräußerten Einzelmengen. 

q@qliedert nach Milch und den jeweiligen Erzeugnissen aus Milch 

und die Preise bervorqehen. 

(1 CI) J:l1 ... s1rx ..... rv.~tlmC;3D.narf.:l.ft haben tild'l-

.r~.naa;.~ r~.1.äß1q '\1~ cU. E.1Ah&.l~unc; cier V.~tlich~UDq_ft q_JII&G dar 

.,0 ~.l ,,.,.i tar S.t: und. l' Ab.s. t ~:i.s , a.nd , zu üb.rp~.i!'en. 

'GDd .. m&.bbinC;iq 'fOft t!er l1Alei t'UUq ei:J.. 'e.:'Val t=C;~~'t=.t -

v~at1reft .. - Vulet:=c;et1 t!i • .ser V.%1':tlidS~=C;.t1 = •• ni.1l;11= 
dea fonds %ur K.nntni~ zu brinqen. Der rond~ ba~ - unbeschad.~ der 

InAns~ruchnahm. der a.%irk~v.rvaltun9sb.börden gemäß S 6S Abs.2 -
d~h seine Iontrollorgane zu ilberpril!en. ob ru.J.cher~euger, cli. 

l1ileh und Er1: eugnisse aus auch an lUlcle~ als Beubei tungs- und 
Verarbeitungsbetriebe abgeben, die hie!ür nach diesem Bundesge­

satz zu ~trichtenäen Beiträge oder die Abho!pauschale vollstän­
dig abge!ührt haben. Von der Bezirksverwa.Uungsbehörde und Tom 

Fonds :ur Oberwachung der Einhal~g dieser Verpflichtungen 
be~uttragten oder·ersuchten Organen ist 

t..._ 

, .. der ::':~r:'tt n allen "1r't.s=~'t.sriWl.ft und "triebs~lie"~.n 

da ht.rie.l::l •• zu ;es~a't't.n, d,.1. der Zl':.UqlUJq. wqeruJ2q 

~ _=.tJ.;aa Au.fl:I.vab~C; yea Jt1ldl Md Er:.uqni.s.saft aus 
N1J.dl diaaen Qdu 41aa.a kÖlU2eG, 

2 e A'WIk1m1t ~r e.iuc~ljqi;. hU1ebs.,cr;inc;. zu ;eb.c·. tmc! 

.1 e sad I~ Vulm;en Aut:aic:hnunq.ll q_iJ3 Ab.. , .0v1. soa.st1;. 
aa.6q&bl1d1. CDtarl.c;e.o, cU. IJ1:for.aatione.o über di. !:':.uc;unc;, 

t.ac;lIrunq, .cc.s~J.q. A~.vabrunq, V.r".nc!unc; und a.ll~iJ.~iC; • 

.ütqab. 'fca K11d! und. Er:euc;ni.s.s4tn lu.:s M.11d2 an Oritte e.atl1.lean. 

etdu eatJ2altan können, .,or:ul~.ft und i.l~"'i.o diese Ei.a.sic:t1t 
zu ~.wihr.n. 
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Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe haben mit der 

tiber~achung der Einhaltung dieser ;~erpflichtungen beauf­
tragten oder ersuchten Organen der Bezirksverwaltungsbehörde 

und des Fonds auf Verlangen Uber ihnen bekannte Verstdße 

gegen die Abs. 1 bis 6 wahrheitsgemäß Auskunft zu geben. 

O-ie Bearbei tungs- un,d Verarbei tungsbetriebe haben für die EinhaI tune; 
Auskunftspf l~ch t, ' . . 

dieser Hel~apflie~te~e~nen verantwortl~ehe~ Beauftragten ~m S~nne 

des § 9 VStG '950 zu bestellen und der Bezirk.sveirw'äi tiiR8sß:göf8ii9
s 

bekanntzugeben. 

( 11) Der Fonds' hat Verfügungsberechtigte, aus da!!en Betrieb 

Milch oder Erzeugnisse aus Milch entgegen den Abs.l, 2 und 

4 aij 6 abqeben wurden, im Fall einer Abgabe von gering­

fügigen Mengen mit Bescheid zu verwarnen, Ihnen im Wieaer­

holungsfall innerhalb eines Jahres ab der Verwarnung 

die !.1nzelrichtmenqe um 30 vff vorübergehend für die Dauer 

eines Wirtschaftsjahres und in weiteren Wiederholungsfällen 

innerhalb von drei Jahren ab Rechtskraft des Bescheides, 

mit dem die vorüberqehende Kürzung der Einzelriehtmenge 

verfügt wurde, um jeweils 20 vH auf Dauer zu kürzen ._" Bei Abgabe 

Vo& nicht bloG geringfügigen Mengen hat der Fonds die 

!inzelrichtmenge um 30 vff vorübergehend für die Dauer 

eines Wirtschaftsjahres, im Wiederholungsfall innerhalb 

von drei Jahren ab Rechtskraft des Bescheides, mit dem 

die. vorübergehende Kürzung der Einzelrieh tmenge ve%:fügt wurde, 

um jeweils, 20 vH auf Dauer zu kürzen. Kürzungen der 

Ein:elrlchtmenge werden ab dem der Bescheiderlasa.ng 

folgenden Wirtschaftsjahr wirksam. Werden innerhalb eines Wirtschafts­
jahres'sowohlerne vorübefqehe~de--als a~ch eine dauernde KUrzung der" 
Einzelrichtmenge verfügt, wird nur die dauernde Kürzung der 

Einzelric::htmenge wirksam. . Für ein'. > Wirtschafts jahr 

kann die > Kürzung der Ein:elric::htmenge auf Dauer nut einmal 
verfUgt werden. 

(1%) Hln.siC:ht11C:!2 der Qu.lität der un_ittel}:).r ~c;.qel).nen 

"Milch 9ilt , 1. ~ ••• ait der Maßqa~ •• innc;emäa, daß die 

V.r~~rnunc; vom rond3 aU3:u~~r.ehen is~ ~n4 im Wi.d.rnQlunc;~fall 

die unlllitt.l~ar. ,\l)qJce zu untersaqen b:v. die a • ..,illiqunc; 
fuu:h Abs e 1 bis· 6 zu widerruftn 1~t. Cer rend.s hat die 

Qualitj~ d.~ ~n.itt.l~.r &bqec;.cenen M11en "n4 Er:.uqni~~. 
aus Milch s~!~~prQ~en"'.i~. zu ijb.r~r~f.n. Ci. M11eherz.uc;er 
b&1:).,n c!.ilt entJlpr.CbendenKcatrollJla.ßnah'-l.f1 &U c:I'31den ... 
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·Oer Milehwirt.eh.ft~fcnds 1~t berechti;t, :ur Vorbereitunq 

von tnt~eh.idunq.n ijber Anträqe ;emÄß S 1S Abs.7 ReqionAl­

kcmmi3sicnen ,in:uset:en.-
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-(2) D1. or~nunqsq.miß. tlnlad~nq aller Mitqlieder vorausgeset:t 

.ind ~.se~l~ß!ähi; 

1. die Kommi.s3icnen.bei Anwesenhei t von mindesten.s se~.h:ehn 

Mit;liedern,wnter denen 5ie~ der O~mann oder ein Obmann­

stellvert:.ter befinden MUß: 

%. die ;eschiltslUhrenden Aussehü,sse cei Anw.~enheit. von 
a1nd • .stens lebt ihrer M1t;lieder, unter denen sich der 

Obmann oder ein ~mannstallver~r.t.r befinden muß: 

3. die Ol:lmännerleenfaren:en bei Mvesenn.i t all er ihrer Mi t­

;lieder: ist ein Hit;lied durch hehere C.valt verhindert 

oder erklärt e,5 sicn einverstanden, da.ß cUe OblDän.D.r~cn:!eren%. 

in ,seiner Abwesenheit stattlindet, ;enüqt :ur l.schluBfihiq­

keit die Anwesenheit von drei M1t;liedern; 

4. die raenausscnÜ3.se bei Anwesenheit aller ihrer M1t;lieder, 

sefern nieht der qe,schj.ftsführ1lnde Ausscnuß unter Bedaent­

nahm. auf eine r~s~~. und au,sqewcqene Willensbildunq etwas 

~ei~end • .s· festsetzt.-

--
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rll (J) <:Jltit;e !f!!'!it:hlij.l.s~ d~.r !(Qmml,.ssion~n ~f!di.irfln ein.r Mehrheit 

ven ~ier rünft~l d.r a~Q~qeb~nln Stimm~n. !esenlUss@ der 

~Isehäft~!ühr~nden AU33eh~.s3e. der Obmänner~on!.ren%en und 

der F'aehaus.sc:hi.is34!" lind tinhelliq zu f a.s.sen. Kommt ~ in&! 

einhel11;e Auttas.sunq ni~h~ ~~~~~~~~, !O ~ind d~r SeratunQs­

;.qen.stand des ;eschäft~fUhr.nd.n Aus.s~hus.s.s und d.r Ocmänner­
kenteren% der Kommission, der Seratunqsqeqenst~nd des F~eh­

&USS~~us.s.s dem qeschift.sfUhrend.n AU3Sc:huß zur B.sehl~fas.sunq 

90r:uleqen, ~enn ein Viertel der Mit;liader dias 9.rlan;t.~ 
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· \ 

-~ I ~1~ b1~h.ri~.n Abs. l~l$ 5 d.s S 58 erhalten die Be:elchnun9 
Abs •• b1.s 6. 
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... 

1,S 68 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

RDie Bescheide der Fonds über die Festsetzung von ZuschUssen 

unterliegen keinem ordentlichen Rechtsmittel; ebenso die 8e-

sch~ided~s Milch~irtschaftsfonds in d~n Angelegenheiten des 

§ '6 Abs" 1,~ usno~i1e2 dl~!\~~c~~rae des Getreidewirtschaftsfonds 

in den Angelegenheiten des § 28 Abs. 3, 4 und 6, des § 29 Abs. 1 

und 4, des § 33 Abs. 3 zweiter und~ftinfter Satz und des § 44 

Abs. 2." 
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ß I ~ 70 Z 2 hat :u laut an: 

-2. welcher einer Milchmenge ,nt~pricht, dia den Iniand~.b&.t% 
um weitere 0 bi~ 6 $ ijberstei;t, duren Kittal aus dem 

all;emeinen ADs~tz!crderun9sbeitra9 (S 71 ADs.l >, sefern 

niCht S 77 A.bs.1 vorletzter =er let:ter S.t: zur Anwendun9 
komm1: : .. 

_.-

... 
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· . 
~. S '1 Abs.1 nato zu lauten: 

-(1' rur ~11eh ~nd Er:.~qni.~e aus ~11ch, die ein Selrbeit.unqs­

~nd Verlr~.itunqs~etri.c yen einem Milcher:auqer ijb~rnimmt 

oder die eln Milcher:euqer In eine andere Person ver~ußer~, 

is~ ein Ill;emeiner ACs~t%förderunqsbeitrlq zu en~richten; 

SQi ern i'ii i:n t ;1::: A.bhof M!U' 1 PU f' pauschale ;em.ß Abs. 6 zu 

entrichten i.st.· 
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Q(%) rur Milcn ~nd tr~~~qni~s. BU. Milch, die der zustÄnd1;_ 
a.lr~.itun~s- und V.rar=~itun~sb.tri8D ven einem M11eh.r~.u;.r 
UD.r die diesem ~usteh.nd~ ~n:.lriehtm.n9. hinau~ ~ernimmt, 

~ie cin Ind~r.r als der zuständi;e Se4r=eitun;s- ~d Verlr=.itun;~­

=.tri.~ ven einem Milch.r%e~q.r ij=ernl~mt oder die ein Milch­
er:euq_r ijDer die ihm :~st.h.nd. E1n:olr1chtmenq_ bin.us an 

ein. andere '.rsen '1nträußcu."t, 1..1t ein :u.sät%lic::her ACsat:forder-unqs­
}:)ei tri<; zu fJntr1c:ht en, .lot ern n1c:ht eine Al::IhefAn pk lIuC_pauscha.le 

;em~ß ~a.6 %~ entr1ehten ist.-
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) A , § 7 , Al:) •• 3 tri t • r $ At: h • t zu 1 au t e n : 

• (l) w.de:- ein zuaät:liener A~.at:fQrd.n1nc;sbei trlq noc:h tine 

~hQfp.u~eh.l. ;emäß A~s.5 lind !Ur Milch und !r%euqn1~s. 

aus Milch zu tntrichten, ~i. auf einer Alm und ij~erwieqend 

IU! tier P'ut·t ert;rundlaqe ~i eser Alm er: euqt werden.· 
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1L. Dem § 71 sind folgende Absätze anzufü~en: 

" (6) für Milch (§ 1 Abs. 1) und Erzeugnisse aus :.1ilch 

(§ 1 Abs.2), die e~n :.1ilcherzeuger in einem Kalender­

monat über die ihm zustehende Einzelrichtmenge hinaus 

an jemand anderen als einen Bearbeitungs- und Verarbeitungs­

betrieb veräußert, ist eine Abhofpausch~le zu entrichten, 

die sämtliche ae~e nach diesem Bundesgesetz ersetzt. 

Die Höhe dieser Abhofpauschale beträgt je kg 

1 • Kuhmilch 32,37 vH 

2 • Rahm 197,54 vH 

3 • Topfen 89,56 vH 

4. Käse (ausgenommen Topfen) 131,67 vH 

5 . Butter 142,22 vH 

6 . sonstige Erzeugnisse aus Milch 32,37 vH 

des für die Abgabe von Vollmilch (roh) ab Hof des Erzeugers 

(einschließlich Umsatzsteuer) nach dem Preisgesetz, BGBI.Nr. 

260/1976, in der jeweils geltenden Fassung festgesetzten 

Mindestpreises (Bemessungsgrundlage) ; die sich bei der Um­

rechnung nach Z 1 bis 6 ergebenden Beträge sind auf volle 

Groschen abzurunden. Ist die Abhofpauschale nur für einen 

Teil der an einen anderen als einen Bearbeitungs- und Ver­

arbeitungsbetrieb veräußerten Menge zu entrichten, und 

wurden mehr als eine der in Z 1 bis 6 genannten Warenarten 

veräußert, so sind für die Entrichtung der Beiträge und 

der Abhofpauschale die veräußerten Mengen je Warenart in 

der Reihenfolge der Z 1 bis 6 für die Berechnung der 

Beitragsschuld in Ansatz zu bringen, wobei zunächst die 

Beiträge und anschließend die Abhofpauschale zu berechnen 

sind. Dies gilt für Bewilligungen gemäß § 16 Abs.6 sinnge­

mäß. Wird 
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, h" - t~n e.1.'ne~ Kalendermonates die Eemessungsgrund~age naCII aem ~rs ~ -

geändert, .so .. - t sich die H~he ane.er . der 

Abhofpauschale mit dem darauffolgenden Monatsersten . 

. $.oWIP.t ~ J'j,:i t!..~ 1:'..$ ~JH: • .rWl!C l=.sti.!lllB't 1.1 't, ~.l t !lU'j für ~.i IR Erhebunq 

c!e r A.bhof~a\Udial~ ~j,. hst.1Jltl'fUn~lIf1 @er dj.. 1ri'UI~C; der 
d" e . 

Absatzförderunqsbeiträge sinnq~mäß& Jene ~enqen. füt{~~ne Abhof-

pauschale zu entricht~n ist, ~eh~ren t b 1 J~ 1987 ~ ers a e anner 
zum Inlandsabsatz. 

(1) Milch.r%~uqEr. au~ der.n Betrieb ~nt;@~en S 16 Abs. 1 bis 6 

Milch (S 1 Abs. 1) und Erzeugnis.:H~ aus Milch (§ Abs. 2) abgegeben 

werden, haben ~ine Abhofpauschal~ 

1. wenn ihnen eine Einzelrichtmenge zusteht, in einfacher und im 

Wiederholungsfall innerhalb von drei Jahren ab der letzten Ver-

schreibung in doppelter e g 

2. wenn. ihnen keine Einzelrichtmenge zusteht, in doppelter und im 

Wiederholungsfall innerhalb won drei Jahren ab der letzten Ver­

schreibung in dreifacher H6he 

zu entrichten." 
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1J. S 73 Abs. 2 hat zu lauten: 

.. (2) Oie Einzelrichtmenqe steht~ "c!ch Maßgabe des Abs. 5 -

dem jeweiligen Verfügungsberechtigten über eisen milch­

erzeugenden Betrieb zu. Geht das Verfügungsrecht auf einen 

anderen über, so bieibt die Einzelrichtmenge bestehen, so­

fern der Betrieb weiterhin selbständig bewirtschaftet wird 

oder bewirtschaftbar ist. Ist der Verfügungsberechtigte 

Pächter, so steht ihm die Einzelrichtmenge nur dann zu, 

wenn er die Milcherzeugung auf dem Pachtbetrieb fortsetzt, 

die Pachtdauer mindestens ein Wirtschaftsjahr beträgt und 

er alle vor Beginn des PaChtverhältnisses zum 

milcherzeugenden Betrieb gehörenden Flächen pachtet; zu 

diesen Flächen gehören nicht Bauflächen, Weingärten, Wald, 

Ödland, Hausgärten und Obstgärten, die sich der Verpächter 

zurückbehalten hat. Wenn ein bisher einheitlich bewirt­

schafteter Betrieb in mehrere selbständig bewirtschaftete 

Betriebe aufgeteilt wird oder wenn bisher gemeinsam be­

wirtschaftete Betriebe aufgeteilt werden, ist die einzel­

richtmenge entsprechend einer Vereinbarung aufzuteilen, 

die spätestens ein Jahr nach dieser Aufteilunq geschlossen 

wurde; sie wird mit dem auf die Bekanntgabe der Vereinbarung 

an den zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb 

folgenden Monatsersten wirksam. Bis dahin oder mangels einer 

solcher Vereinbarung ist die Einzelrichtmenge gleichmäßig 

aufzuteilen. Sofern im folgenden nicht anderes bestimmt 

wird, bleibt die Einzelrichtmenge von Wirtschaftsjahr zu 

Wirtschaftsjahr gleich (Wahrungsmenge). Ist die Gesamtricht­

menge eines Wirtschafts jahres niedriger als die Gesamtricht­

menge des Wirtschaftsjahres. 1978/79, so unterliegt jedoch 

die Wahrungsmenge in diesem Jahr einer Änderung im selben 
Verhäl tnis •.• 
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14,; 73 Abs. 4 hat zu lauten: 

~(4) Abweichend von Abs. 3 unterliegt die Wahrungsmenge während 

der Stillegungsfrist keiner Veränderung, wenn der Verfügungsbe­

rechtigte die beabsichtigte Stillegung vor deren Beginn an den 

zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetr~eb unter Ver-

wendung von vom Fonds aufzulegenden Formblättern mitteilt. Die 

Stillegung ist ab dem dem Einlangen der Mitteilung beim zuständigen 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb folgenden Monatsersten wirk­

sam. Stillegung bedeutet, daß der Verfügungsberechtigte die Milch­

erzeugung - ausgenommen die Haltung einer Milchkuh und die Ver­

wendung der von dieser Kuh stammenden Milch ausschließlich für 

Zwecke der Selbstversorgung - sowie die Abgabe von Milch (§ , Abs. 1) 

und Erzeugnissen aus Milch (§ 1 Abs. 2) für mindestens zwei Wirt­

schaftsjahre (Stillegungsfrist)·einzustellen hat. Diese Verpflich­

tung gilt für alle über den Betrieb Verfügungsberechtigten. 

Für die Überprüfung der Einhaltung dieser Verpflichtungen 

gilt § 7S Abs.G sinngemäß. E1nzelrichtmengen oder Anteile 

von Einzelrichtmengen könssn während der Stillegunqsfri&~ 

nicht auf den Betrieb übertragen werden. Während 
der Stillegungsfrist abgegebene Mengen an MilCh und Erzeugnissen 

aus Milch gelten als über die dem Milcherzeuger zustehende Einzel­

richtmenge hinaus abgegebene Mengen. Die Stillegung endet frühestens 

naeh"Ablauf von zwei Wirtschaftsjahren sowie zu Beginn eines darauf 

folgenden Kalendermonates, wenn der Verfügungsberechtigte die beab­

siChtigte Wiederaufnahme der Milcherzeugunq und Abgabe von Milch 

und Erzeugnissen aus Milch dem zuständigen Bearbeitungs- und Ver­

arbeitungsbetrieb mittels von vom Fonds aufzulegenden Form~lättern 

mitteilt. Die Beendigung der Stillegung ist ab dem dem Einlangen der 

Mitteilung beim zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb 

folgenden Monatsersten wirksam. Beginnt oder endet die Stillegung 

nicht am 1. Juli, so steht die Einzelrichtmenge für den jeweiligen 

Teil des Wirtschaftsjahres in einem aliquoten Teil zu; für die 

Jahre~abrechnung gilt der Durchschnittssatz gemäß § 80 Abs. 3. H 
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.15
1 

§ 73 Abs. 5 Z 2, hat zu lauten: 

"2. Der Fonds hat durch allgemein verbindliche Anordnung die näheren 

Voraussetzungen festzusetzen, unter denen Kaufverträge, die 

Futterflächen betreffen, zur Wirkung haben, daß die Einzelricht­

menge des die Milcherzeugung einstellenden Verkäufers ganz oder 

teilweise nach grundbücherlicher DurChführung auf den oder die 

Käufer übergeht. Nicht übertragene Anteile von Einzelrichtmengen 

erlöschen zu diesem Zeitpunkt. GleichzeitiQ werden gemäß 

§ 16 Abs. 5 bestehende Vereinbarungen ungültig und erlöschen 

gemäß § 16 erteilte Bewilligungen, die für den Betrieb des Ver­

käufers bestehen. Durch den Übergang können Erhöhungen nur bis 

zum Höchstausmaß von 60 000 kg erfolgen. Am Betrieb des Ver-

käufers darf innerhalb von fünf Wirtschafts jahren ab Verlust 

der Einzelrichtmenge keine Milch erzeugt werden. Für die Über­

prüfung der Einhaltung dieser Verpflichtung gilt § 75 Abs.6 

sinngemäß." 
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~·b,§ 73 Abs. 6 hat zu lauten: 

"(6) Jeder Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb hat dem Fonds 

bis zum 15. Mai die Summe der in seinem Einzugsgebiet 

1 ~eit~rhin he~~ehen bleibenden Einzelrichtmengen einschließlich 

der stillgelegten Einzelrichtmengen (§73 Abs. 4), 

z. sämtliche frei gewordenen Einzelrichtmengen, 

3. im Basiszeitraum nicht genützten Anteile von Einzelrichtmengen, 

~. im Basiszeitraum überschrittenen Anteile von Einzelrichtmengen, 

s. im Basiszeitraum gemäß § 71 Abs. 3 erster Satz befreiten Milch-

mengen, 

6. im Basiszeitraum gemäß § 71 Abs. 3 zweiter Satz befreiten Milch-

mengen, 

7. im Basiszeitraum gemäß § 73 Abs. 4 stillgelegten Einzelrichtmengen, 

8. weiterhin bestehen bleibenden Einzelrichtmengen, bei denen die 

~iederaufnahme qemäß § 73 Abs. 4 siebenter Satz mitgeteilt wurde, 

ferner di~ Anzahl der nach den Z 3 4 7 und 8 in Betracht kommenden , , 

Milchlieferanten zu melden. Ferner hat jeder Bearbeitungs- und Ver­

arbeitungsbetrieb bis zum 15. August die Summe der in seinem 

Einzugsgebiet im Wirtschaftsjahr gemäß § 16 Abs. 1 bis 6 abgegebenen 

und verrechneten Milchmengen, getrennt nach jenen Mengen, für die 

keine Abhofpauschale (§ 71 Abs. 6) und für die eine Abhofpauschale 

entrichtet wurde, sowie die Anzahl der hiefür in Betracht kommenden 

Milchlieferanten zu melden. Der Fonds kann von den Bearbei tungs-

und Verarbeitungsbetrieben weitere Meldungen, die zur Erfüllung 

seiner Aufgaben sowie für die Beurteilung der in diesem Abschnitt 

geregelten Angelegenheiten erforderlich sind, einholen .. Dies be­

trifft insbesondere die durch Verpachtung (§ 73 Abs.2 dritter Satz), 

Partnerschaftsverträge (§ 73 Abs.5 Z 1) oder Kaufverträge, die 

Futterflächen betreffen (§ 73 Abs.5 Z 2), übertragenen Einzelricht­

mengen sowie die Kürzung von Einzelrichtmengen nach § 16 Abs. 11, 

~obei in der Meldung auch die Anzahl der in Betracht kommenden 

Milchlieferanten ver langt werden kann. Die Bearbei tungs- und Ver­

arbeitungsbetriebe sind verpflichtet, die vom Fonds verlangten 

Meldungen zu erstatten." 

183/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 21 von 60

www.parlament.gv.at



11. § 73 sind folgende A~sätze anzufügen: 

"(7) Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe haben vierteljährlich 

im Umfang der vom Fonds durch allgemein verbindliche Anordnung fest­

gele~ten.Gesamtrückgabemenge an Milcherzeuger ihres Einzugsgebietes 
~ilch (§ 1 Ab~.l lund (§ 1 Abs.2) 

Butter~nd sonst~ge Erzeugnisse aus Milch/abzugeben. Unter Bedacht-
, sOWle 

nah me auf die EntWicklung des Inlandsabsatzes/unter Berücksichtigung 

der in § 2 Abs. 1 genannten Ziele hat der Fonds zur Entlastung des 

allgemeinen Absatzförderungsbeitrages eine all~emein verbindliche 

Anordnung zu erlassen, in der insbesondere 

1. der Umfang der Gesamtrückgabemenge,~eree~Ae~ Aae~ ~eA UQR ~eB 

M ••• ft •• a.w~aFR ~.s .~Azw~s~egiet8s ijserRemmeAeA ~Aä ~eMäa S 16 

~erresÄA.'eA "~l~Al~efa.~aR~a~1 

2. Art und Umfang der von den Searbeitungs- und Verarbeitungshe­
Milch 

trieben abzugebenden Waren, getrennt nach Butte~/und sonstigen 

Erzeugnissen aus Milch, 

3. die für die abzugebenden Waren zu entrichtenden Preise, 
die 

4. der Umfang der auf kinzelnen Milcherzeuger entfallenden Rückgabe-

mengen unter Berücksichtigung der von den Milcherzeugern freiwillig 
Milch 

monatlich zurückgenommenen Mengen an Butter,/und sonstigen Erzeug-

nissen aus Milch 

festzusetzen sind. Die Gesamtrückgabemenge ist so festzu­

setzen, daß sie je 150 kg von den Milcherzeugern des je­

weiligen Einzugsgebietes übernommener und gemäß § 16 ver­

rechneter Milchlierfermenge eöcBstens ein Viertel kg Butter 

oder ein Achtel kg Butter sowie die einem weiteren Achtel 

kg Butter entsprechende Mefige an Milch und Erzeugnissen 

aus Milch beträgt. Die von einem Milcherzeuger während eines 

Quartals 15 000 kg übersteigende Milchliefermenge ist bei 

der Berechnung der Gesamtrückgabemen~e 'and der auf die 

einzelnen Milcherzeuger entfallenden Rückgabemengen nicht 
zu berückSichtigen. 
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(8) Unterschreitet der 8earbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb die vom 
viert~ljährliche 

Fonds festgesetzte OCR Hll sb e Gesamtrückgabemenge • so hat er hiefür 

an den Fonds eine Ersatzzahlung zu leisL=fi, d~r~~ 3ch~ ~ic~ n~ch d~m 

zu entrichten. Für die Erhebung und Verwendung gelten die Be­

stimmungen über den allgemeinen Absatzförderungsbeitrag sowie § 80 

Abs. 6 erster Satz sinc~emäB.~ 

( 9 ) r..ar.uhd,rt.ld'laltlicba htr1e,Ce, dia eine U12::elric:hu4Ilnq_ 

.erlor.n bab.n, .1~d 1nnerha~ von fünf W1:t~ch~ft~j~hr.n vem 
Erwerb einer Ein:.lrich~.nQ~ aus~e$chloss~nG D~ven a~sq~nommen 

sind 'ille, 111 denen 111 !a.si.s:e.1traum 1nfQlqe ~itles Elementar-

.r.1qni~~.5 k.i~. Milch geliefert wur.d- (ACs.3 Z 2)e' 
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A &. S 15 hlät zu. lauten: 

N§ 15. (1) Verfügungsberechtigte über milcherz@ugende Betriebe, 

die ihre gesamte Einzelrichtmenge gegen Entgelt abzugeben be­

absichtigen, haben dies dem Fonds im Wege des zuständigen !e­

arbeitungs- und Verarbeitungsbetriebes unter Verwendung von vom 

Fonds aufzulegenden rormblättern bis 31. Dezember anzuzeigen. 

Sie sind an ihre Erklärung bis zur Übernahme der Einzelricht­

menge oder bis zur Ablehnung der Übernahme dureh den Fonds ge­

bunden. 

(2) Ist der Verfügungsberechtigte nicht Alleineigentümer des 

mileherzC!ugenden Betriebes· .. ist der Antrag von allen Eigentümern 

des milcherzEugenden Betriebes zu unterfertigenG Besteht die 

Einzelrichtmenge auch aus Anteilen von Einzelriehtmengen. die 

auf Grund von Partnerschaftsverträgen oder Pachtverträgen (§ 73 

Abs. 5 in der Fassung des Marktordnungsgesetzes 1985. BaBl. 
Nro 210) übergegangen sind, ist der Antrag von allen Vertraqs­

partnern zu unterfertigen. Die Gemeinde hat die Vollständigkeit 

der angegebenen Eigentümer sowie den Bestand der Milcherzeugung 

zum Antragszei tpunkt. zu bestätigen. Dil!!Se Aufgabe fäll t in den 

eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde. 

'(3) Der ronds hat bis 30. April im Umfang des ihm für die Weiter-
unt.e.r Be.t:üc:ksichticwna von .F~hlmel:l,Qen odef nicht zuoeteilten Mengen verte1!Ung DeKannt~n~6eaar%esfa1e wanrenc.e fies W1r~~na~5-

jahres bis 31. Dezember angebotenen Einzelrichtmengen in der 

Reihenfolge des Einlangens der Anzeigen dureh Bescheid %u über­

nehmen, wodurch die Einzelrichtmengen mit Beginn des auf die 

Übernahme durch den Fonds folgenden Wirtschafts jahres erlöschen. 

Ist der für die Weiterverteilung bekannt~ Bedarf geringer als 

die Summe der Bemessunqsgrundlage (Abs. 4) der angebotenen 

Einzelrichtmengen, so sind 50 viele Einzelrichtmengen durch Be­

scheid zu übernehmen, daß sämtliche zuteilungsfähigen Mengen 

(Aos. 8) verteilt werden können. Vorerst nicht verteilbare 

Restmengen sind ehestmöglich gemäß Abs. 8 zu verteilen.Is~Zeit­

punkt des Erlösehens der Einzelrichtmenge werden gemäß § 16 

Abs. 5 bestehende Vereinbarungen ungültig und erlöschen gemäß 

§ 16 erteilte Bewilligungen. Oie Erzeugung von Milch und Er-
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zeugnissen aus Milch - ausgenommen die Haltung einer Milchkuh 

und die Verwendung der von dieser Kuh stammenden Milch aus~ 

schließlich für Zwecke der Selbstversorgung - ist zum selben 

Zeitpunkt auf die Dauer von fünf Jahren einzustellen. Diese 

.Verpflichtung gilt für alle ~ährend dieses Zeitraumes über 

den Betrieb Verfügungsberechtigten. 

(4) Der Fonds hat an den ihm bekanntgegebenen Verfügungsbe­

rechtigten für die während jenes Wirtschaftsjahres, das dem 

Antrag auf Übernahme der Einzelrichtmenge durch den Fonds vor­

angeht, innerhalb der Einzelrichtmenge gelieferte und gemäß 

§ 16 verrechnete Milchmenge, höchstens jedoch die im Zeitpunkt 

der Übernahme durch den Fonds zustehende Einzelrichtmenge 

(Bemessungsgrundlage), eine Prämie in fünf gleichen, jähr­

lichen Teilbeträgen zu leisten. Die jährlichen Teilbeträge' 

sind bis 31. Dezember - erstmals des Wirtschaftsjahres, in 

dem die Einzelrichtmenge erloschen ist - zu überweisen. Die 

Höhe der jährlichen Teilbeträge beträgt 2 5 je kg Bemessungs­

grundlage. Die Prämie ist kein Entgelt im Sinne des Umsatz­

steuergesetzes 1972. Verliert der bekanntgegebene Verfügungs­

berechtigte das Verfügungsrecht, so hat dessen RechtsnaChfolger 

nur dann Anspruch auf Überweisung~der restlichen Teilbeträge 

'der Prämie, wenn er dies schriftlich beantragt und der voll­

ständig ausgefüllte Antrag samt allen erforderlichen Nachweisen 

und Bestätigungen bis 30. September beim Fonds eingelangt 

ist. Der Antrag hat zu enthalten: 

1. Name und Anschrift der Kreditunternehmung sowie die Konto­

nummer, auf die die weiteren Teilbeträge .überw~esen 'werden 

sollen, 

2. den Nachweis des Übergangs des Verfügungsrechtes auf den an­

tragstellenden Rechtsnachfolger und, sofern dieser Übergang 

durch ein Rechtsgeschäft unter Lebenden bewirkt wurde, 

die schriftliche Zustimmung des bisher 

Verfügungsberechtigten zur Überweisung der restlichen Teil­

beträge an den antragsteIlenden Rechtsnachfolger, 
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3. eine Bestätigung der zuständigen Landwirtschaftskammer, daß 

der Betrieb vom antragstellenden Rechtsnachfolger als land­

wirtschaftlicher Betrieb weitergeführt wird. 

Wird dieser Antrag nicht oder nicnt rechtzeitiq oder unvollständiq gestellt, 

werden die Teilbeträge mit sc:huldbefreiender Wirkung' an den bisher be­

kanntgegebenen Verfügungsberechtigten überwiesen. Sind mehrere 

Personen Rechtsnachfolger, steht diesen der Anspruch zur unge­

teilten Hand zu. 

(5) Die Leistung weiterer Teilbeträge ist einzustellen und be­

reits geleistete Teilbeträge sind samt Zinsen inder Höhe von 

3 vB über dem jeweiligen Zinsfuß für Eskontierungen der Oester-

'reichischen' Nationalbank pro Jahr vom Tag der Überweisung an 

zurückzufordern, wenn durch unriChtige oder unvollständige An­

gaben bewirkt wird, daß die Prämie zuerkannt oder im zu hohen 

Ausmaß zuerkannt wurde. Milcherzeuger und Verfügungsberechtigte 

haften für den zurückgeforderten Betrag als Gesamtschuldner. Die 

Leistung weiterer Teilbeträge ist einzustellen, wenn ent§egen 

Abs. 3 vorletzter und letzter Satz Milch oder Erzeugnisse aus 

Milch erzeugt oder abgegeben wurden. 

183/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)26 von 60

www.parlament.gv.at



(6) Der Fonds hat - unbeschadet der Inanspruchnahme der Bezirks­

verwaltungsbehörde gemäß § bS Abs.2 - durch seine Kontrollorgane 

die Einhaltung der sich aus Abs.3 vorletzter und letzter Satz 

ergebenden Verpflichtungen zu überprüfen. Vom Fonds mit der Über­

wachung der Einhaltung dieser Verpflichtungen beauftragten und 
ersuchten Organe ist 

t. dar %u!r±~~ :u allen Mi:t~~~a!t~:~umen- und Be~ri.~stläehen 

dis !etriab.~ zu ~estat~ln. d~. der tr%.uqunq, ~~erun9·ucd 

Ica.st.i;an A~.wah%"W'1C; ven Milö und E:'%.cn.1qnj,.s.san ~U3 P1j,,1c:h 

dienen ader ~j,lnan können, 

l. lwIkun!t. Ubu li:Uchläc;it;8 httie.b.svor9ä.nr;_ zu c;e~.n und 

J. sind a~ Verlanc;en, !Üener, Au:f:eic:.hnunc;ren und .Ion.stiq_ ID:&.ß­

;abli~~. Ontarlac;en, die !n!Qr2ationen ~Gr di. tr~2uqunq, 

~q.runq, scc~ti~. Au~.vahrunqf V.~endunq und ~ll!älli;e 

Abqa~. ven Mil~~ ~nd tr~.~qni~sen AU3 ~ileh an Dritt. ü~er 

den !et.:lec tntnaJt.n od.r enthalten können, wor~ule~en 

und i~t i~ dies~ E1n~ie~t :~ ;.~ährtn. 

(,7) V.rtijt;un;3l:J."<:h~j.c;rt. tWllr 14llnch'irt:ic:..~4iftlicfie !et.rieJ:)e, 

denen k.i~.'od.r eine - gem_s3en an ~er ~~~t.r~4si3 • zu 

;.:0113C;. !.1n:e1rid1t=18%1q. zus'tf!ht, )ccwH,n vom F'enets für ihren 

"~ri.b eine' E1J1%f.llriebtllenc;e eder Mteil. Itiner Un:elrid1 t­

•• nq. zu.rx~nt bekommen, venn 

1. ~i. ~er~üqunqs~er!enti;~.n ~i.s ~t.r ßekanntqabe des Au~=~ße5 

das yen ihnen ~.antrl~.n Ant.i1~ der tin:.lr1en~.nqe oder 

der =-9.hr~an E1n:e1richtmenc;_ bei- rond~ ci~ 300 Se~~em=er 

1m Neqe de3 :u.stindiqen lear=eitunc;~- und V.rar=eitunq~­
betriebes unter Ver""enaunc; c!er VCII ronc:1s a~:ulttqenden 

rorsblitt.r be Antraq_n, 

~ den V.rfü~q.=.r.ehtiqt.n iS Wir~~cha~t3jahr der Antraq5tel1un; 

e.i.o. E.1n.:elridl tJlenqe 'fcn w.ni;.:- _,1..9 60 000 kr; zusteh t , 

3. cUe vcrhandene E.1l1:el'rieh t:ssent.;e zur Fu't terba.si.s ihres Se~rieb4!~ 

in ~v.rhältni.s steht: zur rutt.r~a~i~ zählen die Gründland­

fläehen und r.l~!utt.rtläeh.n, die mit Klee und Kle~~a.s - au~­

qencmmen ~~rn. - c~aut werden: der FQn~ bat durch allqemein 

•• r=1Ddlicb. AQQrdnun9 ~1~ Wertiqkel; der versehiedenen 

Flächen auf Grund der i. st~ti.sti",c:hen ture.h.sc:!l.Qitt 3.u.! den 
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.. 

y~rsehi~d@nen Ärt~n WQn Crünl~ndfläeh@n und r.ldfuttarflächen 

@!r'%ie~.\\r~ul trträqet f@HU.%u.l~~ltn: ein Mi.!3verh~Utn1.s b"steht 

~ann. v~nn die !1n%~lrieht~~nge kleiner 13t als di~ Summe 

der !ekt~r%ahl der Futterbasis. ~ulti~li%iert ~it 4 000 für 

die ersten 3 hat Rit J 000 für veit~r~ 4 ha und mit 2 500 fUr 
weitere 8 ba und ~it 2 000 für weit~re ShAg 

4- ~~r der V~rfüqun9~~er.ehti9te , ooch ~e~sen Ehegatte, 

ainderjähr1;e Kinder und ~ahlkißd~r $cwie ~m J~l~en Hcf 

lebende qroßjihri;e Kinder und Wahlkinder ~er .1nen anderen 

"trieb-iit E1n%elrieht~enge von mehr als 20 000 kq verfüqunqs­

berec.b t.1. c;t .s ind ~ 

5. die vom V.rtüqunq~~ereehti;ten anqeliefer~e und qEm~ § 16 

v.rrec..~nete Hilehliefe.t'Tlu!nge im lEII't%ten lfJil'''t3eh~ft.s jahr 

niebt ;erinqer ware als ~ie für dieses ijirtsehatt~jahr 

ZU$tehende t1nzelriehtmenq@e Unterlief~rJng~n bis 1 500 kq, 

c:!a~rhin-a~qehende :bis höc.'sten.s 3 va ~er tin:ell"ie.htZftfulC;E 

~l.~n bi.~.i ~~rück~1ehtiqte &ei AntraQstellern, denen 

keine El.Iu:alrid2tmenl:i7\! zustet%t 8 ent!aillt diese iTorau,5setzunq 

f.iberbaupt .. 

(S) Der fonds hat mit Wirkung des Beginns des folgenden Wirtschafts­

jahres die während des laufenden Wirtscha.ftsjahres übernommenen Einiel­

richtmengen im Ausmaß ihrer Bemessungsgrundlage (handelbare Menge) 

an Betriebe, auf die die Voraussetzungen nach Abs. 7 zutreffen, durch 

Bescheid im Ausmaß der zuteilungsfähiqen Menge zu verteilen. Zuteilungs­

fähig ist jene Menge, die dem beantragten Ausmaß, jedoch höchs~ens dem 

Ausma.ß des Ergebnisses der Berechnung gemäß Abs. 7 Z J entspricht, 

wobei die Einzelrichtmenge durch die Verteilung bei Antragstellern, 

denen keine tinzelrichtmenge zusteht. höchstens 20 004 kg, in allen 

anderen Fällen insgesamt höchstens 60 000 kg betragen darf. Reicht 

die zur Verteilung zur Verfügung stehende handelbare Menge für die 

Zuerken~ung sämtliCher zuteilungsfähiger Mengen nicht aus, so ist 

die vorhandene handelbare Menge anteilsmäßig, jedoch im Mindestaus-

maß von 50 vH der zuteilungsfähigen Menge bis zum·Ausmaß der handel­

baren Menge an jene Betriebe zu verteilen. deren Mißverhältnis (Abs. , 

Z J) am größten ist. ReiCht die handelbare Menge nicht aus, daß 
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an sämtliche Betriebe, die dasselbe Mißverhältnis aufweisen, 

Einzelrichtmengen oder Anteile an Einzelrichtmengen im 

Mindestausmaß der zuteilungsfähigen Menge verteilt werden 

können, sind eiese Betriebe bei der Zuteilung Richt zu 

berücksichtigen; dieser Teil der handelbaren Menge ist 

anteilsmäßig auf je~e: Betriebe aufzu~eilen, die ~or den nicht 

berücksichtigbaren Betrieben eine Zuteilung im Mindestausmaß 

erhalten. Die zuerkannte Menge hat so hoch zu sein, daß die 
l~t.henQ. Ein:elrichtmenqe eine dureh zwölf t.il~are Z~l er9i~t. 

~ten Anträge für Betriebe. au~ die die Voraus3et:unqen ;emäD 

ADs.7 zutreffen, aicht oder nicht vol13tändi; dureh ent~preehende 

Zuteilung ertüllt werden, blei~en die~e für zwei weitere Wir~~ehaft 

jahre, die auf die Antraq3tellunc; fol;en, ;ülti;. Änderungen der 

VcraU33etzunqen ;emäß ACs. 1 sind vom jeweili;en Verfügunqsbe­

reebti;ten während der Dauer der Gültigkeit des Antraqes binnen 

eines Menat3 dem Fonds mitzuteilen. 

(9) Vertüqunqsber.chtiqte ucer silcher:eugende Betri.~. h~en für 
jedes qemäß Abs.S zugeteilte Kilogramm fünt ;leiche, jährliehe 

Te1'u)ettäc;e t - säe, "e m 
.. je •• an den Fend.s ci., 

10. Ncvember, .rst.al~ des N1rt"ehaft~jahre.s,· in dem die %uteilunq 
virk~am wird, zu lei3ten. Oer Ver~üqunqs~erechti;~e kann beim 

~%ustjndi;en Searbeitunq3- und V.rarbeitunqs~etrieb Deantragen, 

d~ diese T.il~eträqe dur~~ laufende. Abrechnung ven ~em 

Guthaben seines Milcbqeldes und recht:eiti;e ~erwei.sunq zu 

seinen Gunsten an den Fonds geleistet werden können. 
Der Fonds hat jeweils für die zu Beginn des Wirtschaftsjahres 

. des je kg zugeteiltef Menge zu bezahlenden Betrages 
~w~rksame Zuteilung die Höhetaer ~eilseträ~e durch allgemein ver-

bindliche Anordnung so zu bemessen, daß sämtliche gemäß Abs. 3 

und 4 entstehenden Kosten einschließlich jener bis 30. April ent­

stehenden Fehlbeträge oder Mehreinnahmen, die sich auf Grund von 

~Abänderungen oder AUfhebungen von Bescheiden nach den Abs. 3, 4, 

8 und 10 oder durch Anwendung der Abs. 5 oder 8 dritter Satz er-

geben, berücksichtigt werden. :. Dieser Betrag 
ist auf volle Groschen aufzurunden. Der 
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zu ltti.stende h/t.raQ i.st im Bescheid des rondoS au:! 

%uerkennunq einer tin:elriehtmenqe oder von Anteilen einer 

tin%elriehtmen~e fest:u.setzen. Sind .ehrere Personen über 

den lIilc:..~.r~.uc;.nd.n ~tri.b vert'üqunc;sberechtiC;;t I 10 lind 

.Ii. ~.samt.s(:"'11Jldn.r. Dasel):)e ;11 t für sä.mtlic:.~e. wä.hrend 

der Dauer der ~ei.stun9.sverpfli~~t~g über den mileher%euqenden 

Bet.rieb Ver!ijq1Jnc;s~ered'ltiqte. Oie ~i.stunqsverp!lieht,unc; endet 
e~nes 

sit tinlanqen sämtlie~er Teilbetr~ge einschließlich .ilfä.l' •• ~ 
Squmni~zuschla~esDiesbezG~lich , • 
'71.'1';1'17"'''10' J 't,. tleim fonds. pr.f 'Ie!'s,.,., '''' ••• n'''. , 
'esil .. I.8,. c;;e.lte'lc1ie §§ Z'l~s\~'ln<;emä.JJ. Oie Teill::eträ<;e sind 

kein tntqelt im Sinne des Umsat:5teuer;eset%es 1972. 

(10) Wurde durch unvQllstindi;e Qder unriehti;e Anqaben oder 

unt.rlas~ene Mitteilungen ~ewirkt. daß der Fonds eine 

Ein:elriehtmenqe oder Anteile einer Ein:elric:.~tmenqe c;emäß 

Abs • S zuerkenn t, oder- wird ein 'Tailbetrac; . j ••. innerhalb 

Yen drei "onatent~~tj-iÖ.cll~~S~t~9ffii.re~e~neaEia~f Fond.s 

rück~1rk.nd ab Zuerkennung die gemäß Ab.s.8 zugeteilten Menqen 

zurüex:unehmen. Gelei~tete T.ilbeträ~e sind &D:ü;lieh de.s 
durc:n die ZU::i.ieknah.e dem Fond" en t.s·tandenen Schadens nach 

neuerlicher Zuteilwo; dieser Mengen an Andere Betriebe zum 

näch.st liÖt;lichen Termin qemä.,ß Ab.s. 8 an einen dem Fond..s beka.n.ct­

qet;ebenen Verfllqung5berec:hti;ten über den von der Zurücknahme 
betraft.nen Betrieb zurück:uerstatten. " 
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• : die ihnen im nächsten Wi:tschaftsjahr :ustehenden E1nzel-

ri:htmenc;en sehri!tll.:i'l Q.i,s :"..:..'!! , 5, Juni mi tzuteilen." 
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10, § 77 Abs. 1 hat zu lauten: 

" (1) Die H6he der Beiträge ist nach Anh6rung der Präsiden­

tenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, der 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, des Österreichischen 

Arbeiterkammertages und des Österreichischen Gewerkschafts­

bundes vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen jeweils 

für ein Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn durch Verordnung 

-festzusetzen. Die Beiträge sind in einer H6he zu bestimmen, 

daß der Finanzierungsanteil gemäß § 70 Z 2 durch den allge­

meinen Absatzförderungsbeitrag und der E~nanzierungsanteil 

gemäß § 70 Z 3 durch den zusätzlichen Absatzförderungsbei­

trag bedeckt wird. Dabei ist der zusätzliche Absatz­

förderungsbeitrag mibdestens" mit 75 vH und höchstens mit 

85 vH des jeweiligen Erzeugermilchpreises für Milch h6chster 

Qualitätsstufe und mit einem Fettgehalt von 3,8 % festzu­

setzen. Sind für die Verwertung der übernommenen Milchmenge 

und für die Bedeckung des Finanzierungs...: 

anteiles nach § 70 Z 3 höhere Mittel erforderlich, als 

sie durch den zusätzlichen Absatzfärderungsbeitrag während 

eines Wirtschäftsjahres aufzubringen sind, so ist dieses 

übersteigendes Finanzierungserfordernis durch eine ent­

sprechende Erh6hung des allgemeinen Absatzförderungsbeitrages 

zu bedecken. Sind für die Verwertung der übernommenen Milch­

menge und für die Bedeckung des Finanzierungs-

anteiles nach § 70 Z 3 weniger Mittel erforderlich, 

als sie durch den zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag 

während eines Wirtschaftsjahres aufzubringen sind, seist 

dieses Guthaben zur Senkung des Finanzierungserfordernisses 

des allgemeinen Absatzf6rderungsbeitrages heranzuziehen." 
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.()e(,.In § 77 Abs.5 erster Satz ist die Bezeichnung "1. April" durch 

"1. März" zu ersetzen. 
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2~, S 80 Abs.l h.Jt %U lau-ten: 

.. ( 1) Oer allqemei.ne und %usät%l ic=he· AJ::)sa tzförder-unqsJ::aü er aq 

<Seitraq3sehuld) wird am 15. Auqu~t eines jeden Jahres für 

alle steuer~flichtiqen Vorqänge des ~oranqeqanqenen Wirtsehafts­

jahres <Veranlac;o.mc;s:eit:'aunl. fällig, wol=ei jene MenqEt\, für die 

~e ~hofpauschale .ntri~~tet vurde, in die Berechnungen für 

die Veranlaqunq nicht einzubeziehen sind.~ 
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11, S 80 A.es.S z"lotIeiter Sat% hat zu lauten 

~A~f die Seitraq~schul~ des Veranlagunqs:l!!itraumes sind aus­

schließlich die für diesen Zeitraum qeleisteten Voraus:ahlungen 

für den allqemeinen une! :'Us ä. tzli eh en Abs atz: örder".Jn<;,sbei tr a<; 
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'2..3. 1 .81 ADS.1 erster Satz hat zu lauten: 

-Cl) Auf die aeitraqssehUld - lusqenommen die Abhofpausehale -
b~t der Beitraqssenuldner für jeden Kalendermonat des Wirtsehafts­
jahres ~is zum tnde des folqenden Kalendermonates eine Voraus%ahl~nq 

zu leisten .... 

--' 
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oe (Z i Der alllqemeine ACsat:.!örderunqsbeit:aq ist 'Ion den Menc;en 

~n Mil~h und trzeugnissen aus Milch, die 'Ion den Mileher~euqern 

i:n Kal ender!'nona t: übernommen wurden und für eii e keine Abh of pauschal e 

:u en~ric;;~~=n i.:t, unter Anwendung des für den jewei.U.:;en Kalender­

mon~~ ;eltenden Beitragssat:.es :u cemessen.~ 
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15. S 91 A~s.3 erster Sat% hat tu lauten: 

~Oer Bemessung de~ tu~ät%li~hen AQsat%förderun;s~eitraqes sind 

jene im Kalendermonat von den Mil~her%eu;ern übernommenen Mengen 

an Milc:!l und t:%eugn.1.s.s~n acs Mil~h %ugr'Wldezulegen, die ein 

Zwöl.ft e.!. der Ein: elri~h tmenc;en oder di e qe"mäß Ai:s. 5 für den 

Kalendermonat festqesetzten Teile der tinzelric:htmenc;en der 

einzelnen Mileher:euqer übersteiqen, soweit keineAbhofpau~chale 

zu entriehten ist, oder Wltersc:hrei ten. ~ 

--" 
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-(1) Oer !eme53unq der ~hQfpauseh&l. sind jene 1m Kalendermenat 

von den M11eher%euqern In andere als .1nen S.arbeitun9~- ~nd 

~:r~~~~itunq~~etri.b ~eräußer~. Menqen an Milch und tr:eu9nissen 

au~ Milch %uqrunde%uleqen, durch die ein Z.dl!tel d~r ~in%el­

riC:ht.menge cder die ;emaiß Ab$.S für den K4l1endermenat fest;elf!~'ten 

Teile der Ein%.lrich~enQe der einzelnen Milc:her~euqer überschritten 

werden. Von den sich 50 ergebenden MenQen an Mileh ~d tr~euqnissen 

aus Milch ist der fUr den j.~eiliqen K4l1endermonat qeltende 

aeitr~q$sat% %U beme.s.sen. Abs.4,SSO Abs.o sowie §S2 qelten sinnc;em~.1t 
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11. § 85 hat zu lauten: 

"§ 85. Beiträge, Ersatzzahlungen (§ 73 Abs.8) und Abhofpauschale 

(§ 71 Abs.6) sind ausschließliche Bundesabgaben. Beiträge und 

Ersatzzahlungen sind zur Gänze, die Abhofpauschale zu 60 vH 

für Absatz- und Verwertungsmaßnahmen im Bereich der Milch­

wirtschaft zu verwenden, wobei die Ersatzzahlungen und dieser 

Anteil der Abhofpauschale als Aufkommen aus dem zusätzlichen 

Absatzf~rderungsbeitr~g gelten. 40 vH des Aufkommens der 

Abhofpauschale sind vom Bund monatlich an den Fonds zu 

überweisen (§ 2 Abs.3 Z 2); sie sind vom Fonds für Maß-

nahmen gemäß § 5 Abs.1 zu verwenden." 
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'25. § 87 Abs. 1 Z 1 hat zu lauten: 

"1. wer dem § 13 Abs. 4 sechster Sa tz, dem § 1 6 Abs. 9, 

einer Verpflichtung gemäß den §§ 16 Abs. 10 dritter 

Satz, 73 Abs. 4 fünfter Satz, Abs. 5 Z 2 letz~er Satz oder 

75 Abs. 6 zweiter Satz, dem § 16 Abs. 12 letzter Satz, 

dem § 19 Abs. 1, 2 erster bis drit~er Satz oder 3, dem 

§ 28 Abs. 6 oder dem § 37 Abs. 1, 2 oder 4 zuwiderhandel t , " 
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11,§ 87 Abs. 2 Z l' hat zu lauten: 

U11. wer den Verpflichtungen nach § 16 Abs. 10 vorletzter und 

letzter Satz nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt." 
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.' 

~(t) tiner Ve~altungsü~er~retunq m~~ht sieh ~chuldig, wer 

unter Verlet%unq der Ver~fliehtunq %ur Of:enlequnq oder %ur 

An:eiqe nach S 80 A.tls.4 oder § 81 Abs.4 den Seit:aq oder 
dle ErsatzZahlung 

die VQrau.5% ahl ung an den· Milc:hwir'tsc:h af.o:s t onc!s,/oder di e 

A.bhofpau.sc:nale <;atl% QQI!:-, t~il'.:!ei.!e l":Lic::ht entric:htet oder 

wer vorsätzlich durch Bandlunqen oder unrichtige Angaben 
Er~atzzahlung 

bewirkt, da.ß ,u,$at:,föraerunq.5:'ei trage,/od.er d,l.e Abhofpau.sc:hale 

-9an: oder teilwei.se Qieht entrichtet werden. Oie Ver~altungs­

ijber~retunq ist bei Vorsatz mit Geld5~=afe bis %um Zweifachen, 

cei :abrlä.ssiqk~it ~it Geldstrafe bis %ur Höhe des verkürzten 

Betrages zu be!tra~en.~ - . 
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3 (. S 88 Abs.3 hat ZlJ lauten: 

.• (3) W!!/;I!!!1 '1er~al tunqsü]:)ertre tune; 1st mi t Geld.str af e bis :u 

50.000 S :u be5!raien, wer durch unrich!iqe oder un~ollstänaige 

Angaben oder Sestätiqungen 

1. eine unrichtiqe Feststellung oder M~tteilung einer Zin:el­

richtmenqe oder 

2. die Zuerkennung einer tin:elrichtmenge qemäß S 7S Abs. 8 

bewirkt. 

Oe: Versuch ist stra~~ar." 
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~2, § 88 Abs.4 hat zu lauten: 

"(4) Wegen Verwaltungsübertretung ist mit Geldstrafe bis zu 

10 000 S zu bestrafen, wer 

1. ohne dadurch den Tatbestand des Abs.1 zu erfüllen, die Offen­

legungs- oder Anzeigepflicht nach § 80 Abs.4 und § 81 Abs.4 

verletzt; 

2. einer V~rpflichtungnach § 73 Abs.4 dritter Satz, § 73 Abs.5 
und letzter . 

Z 2 letzter Satz, § 75 Abs.3 vorletzter/Satz zuw~derhandelt; 

3. eine Meldeverpflichtung nach § 73 Abs.6 verletzt; 

4. durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewirkt, daß 

eine Prämie nach § 75 Abs.4 zuerkannt oder in zu hohem Ausmaß 

zuerkannt wird; der Versuch ist strafbar; 

5. einer Verpflichtung nach § 75 Abs.8 letzter Satz nicht 

" nachkommt. 
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35. § 88 Abs.6 hat zu lauten: 

"(6) Die Verjährungsfrist im Sinne des § 31 Abs.2 VStG 1950 

beträgt bei Verwaltungsübertretungen nach den Abs.1 bis 4 

ein Jahr." 
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1) Ab t.. JlnlHJf' t ,! f ~i.l IUM Inlltr a!ttZ'1l t fU~ dlDl I 51 Ab •• l 1:1 der 

'1.I.lun~ ~j,i~~g lfrundfJlt;!l.uUtt:el 9111 tl:fi dil ~~~EI!il' 112 d.n . . 
GI.ct~Ji!':dlOf'e!ntl..~~eft ~fl: rond.l t es tr;C!/ lliq't fln h.s t1mmun.t;!ln tu=er 

d1- für d~~ ~~~ni~fthl;kiit d.r Or;3~e .rferderliChe 
::':':!d:.-.:"'!e%Jd'!l ~~.~ ~"'IiI!~ .~d.f') N~ t-~li. edel' (Ers .. t%2I1 t;li ader) .. 

%) Nr fU\= ~ti~ 1 .. Ji.nner , ,., \mai t'tlill:lar l.t1 Vert.lrlueher ab,.e­

,.~.ce Jt1ld's tmd l:':.uqn1.1~e au.s K1:1d:! .i11d en trieb teta 're.i..­
.~ql.i~~-. N1lebl.i~tun;ske~trcll~, W~r~.ke.t.ft- QDd Ab •• t:­
fördaru5;s~.it:äqe 1n$cweit zurüek:uers~attln, al. d~. löt­
.l'r.e.bend~ f4enqti1 &.a tU.ldl =d Zr:lIliuqnuaefl aUci Peilen a1.U1Jlehr 

ric:Xvu"~d iii t liJiner A.bhofp41usehale belu'tllt sad. tä. ltüc:.k-

ers'tatt=fJ 11"0: liit deu;' "".itu 8l.g.f"d.&.s !nk.!'''I.!ttteten ·cü ••• s·, 

~d8.; ••• t% .. rtelq~8a ~lcn~r.i~:&bl~; zu erfel;en. 
Als Bemessungsgrundlage ftir die Abhofpauschale nach § 71 

Abs. 6 zweiter Satz in der Fassung dieses Bundes~esetzes 

ist ab 1. Jänner 1986 von einem Betrag von 9 Schilling 

auszugehen. Diese Bemessungsgrundlage gilt bis zur Fest-

setzung eines Mindestpreises für den Beeug von Vollmilch 

(roh) ab Hof des Erzeugers (einschließlich Ums~tzsteuer) 

nach dem Preisgesetz, BGBl.Nr. 260/1976. § 71 Abs.6 

fünfter Satz in der Fassung dieses Bundesgesetzes gilt 

sinngemäß. 

) § 73 Absa 2 dritter Satz in der Fassung dieses Bundesgesetzes ist 

auf Pachtv@rträge. die vor dem 1. Juli 1986 abgeschlossen werden,nicht 

anzuwenden, wenn der Pächter spätestens ab diesem Zeitpunkt die 

Einzelrichtmengedes Pachtbetriebes in Anspruch nimmt. 

4 J "1 18 :'.1 ~l"w:1Jn: d.. %atrat't1:rtt!t~ 41..... ~c! •• 9 ••• t:.. ~iJI 
lI1.ld:nd.rUc:h&f't.sfecc1s ~ ,\DU'19GB ; •• iß S 13 ~.4 lmc! 

I 15 U der rU&uq dar "uk"te~u.aq39 •• G1!:-Nc".11. 1 915. 1Cial..Nr. Df, 
q~~UJ.t 4111 VfI.tlJ!11etltulu; zur ~.c:b.i4fijr1ll.1;.n Irlttd1;unq. 

Der r~· bat d.ie ADuac;stelltBZ' fl.'ber 4:1. c!ure.t1 cU. .... s 

~d • .l9.s.t~ ;~'eh&ffen~o nÖ91icbkaiten der ErlAn~9 einer 
lin:alr1cb~enq. IU 1A!era1.r~n. 
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(5) S 73 Abs. 5 Z 2 in der Fassung des Marktordnungsgesetzes 1985, 

BGBl. Nr. 2'0. ist ~uf Verträge, die Eigentumsübertragungen von 

. Futterflächen betreffen, vor dem 1. Juli 1986 abgeschlossen werden 

und auf Grund derer die Ei~~chtmenge spä~stensmit Wirkung 

vom 1. Juli 1986 übertragen wird, sinngemäß anzuwenden, sofern 

die sonstigen bisher vom MilchwirtSChaftsfonds für diese Fälle 

festgesetzten näheren Voraussetzungen erfüllt werden. 

(6) Sofern dem Milchwirtschaftsfonds glaubhaft gemacht wird. daß 

in der Zeit zwischen Einstellung der Milchlieferung. Erwerb 

oder Neuerrichtung des Betriebes, In~estitionen gemäß Z 3 oder 

Einleitung eines Zusammenlegungs-oder Siedlungsverfahrens 

und dem 30. Juni 1985 ausschließlich der Milcherzeugung dienende 

Investitionen von mehr als 500 000 S getätigt wurden, ist 

§ 75 in der Fassung des Marktordnungsgesetzes 1985, BGBl.Nr. 210, 

mit der Maßgabe anzuwenden, daß folgende Betriebe abweichend von 

§ 75 Abs. 3 erster Satz in der genannten Fassung ei~e Einzel­

richtmenge von höchstens 60 000 kg erlangen können: 

1. Betriebe, deren Einzelrichtmenge jeweils am 1. Juli 1983 

bis 1985 erloschen ist, sofern die. Lieferung von Milch und 

Erzeugnissen aus Milch unter Beachtung der Wartefrist des 

§ 75 Abs. 4 in der genannten Fassung vor dem 1. Juli 1988 

wieder aufgenommen wird; 

2. Betriebe, die der am 1. Juli 1985 Verfügungsberechtigte 

zwischen dem 31. Dezember 1983 und dem "lO. Juni 1985 ohne 

Einzelrichtmenge erworben oder neu errichtet hat, sofern die 

Lieferung von Milch und Erzeugnissen aus Milch unter Beachtung 

der Wartefri~t des § 75 Abs. 4 in der genannten Fassung vor 

dem 1. Juli 1988 aufgenommen wird; 

3. sonstige Betriebe ohne Einzelrichtmenge, wenn der Verfügungs­

berechtigte zwischen dem 31 . Dezember 1983 und dem 30. Juni 1985 

Investitionen zur Aufnahme der Milcherzeugung getätigt hat, 

sofern die Lieferung von Milch und Erzeugnissen aus Milch 

unter BeaChtung der Wartefrist des § 75 Abs. 4 in der ge­

nannten Fassung vor dem 1. Juli 1988 aufgenommen wird; 
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4. Betriebe, hinsichtlich derer ~wischen dem 1. Juli 1984 und 

dem 30. Juni 1985 ein Zusammenlegungsverfahren oder ein Ver­

fahren nach einem landwirtschaftlichen Siedlungsgesetz zur 

Verlegung aus wirtschaftlich ungünstiger Orts- oder Boflage 

eingeleitet worden ist, sofern die Lieferung von Milch und 

Erzeugnissen aus Milch vom neuen Betrieb vor dem 1. Juli 1988 

aufgenommen wird. 

Oie in § 75 Abs. 3 erster Satz in der genannten Fassung an­

gefÜhrte Frist:beginnt frühestens mit dem auf die Best~tigung 

durch den Milchwirtschaftsfonds folgenden Monatsersten zu 

laufen. Dies gilt nicht in jenen E~llen der Z 1, in denen die 

Liefer.unq von Milch und Erzeugnissen aus Milch vor dem 1. Juli 

1986 ~~iederaufgenommen wird und der Milcherzeuger dem Milch­

wirtschaftsfonds bis zu diesem Zeitpunkt mitteilt, daß er von 

der Möglichkeit nach Z 1 Gebrauch machen will. Der Milch­

wirtschaftsfonds ist berechtigt, zur Vorbereitung von Ent­

scheidungen über Anträge gemäß Z 1 bis 4 Regionalkommissionen 

(§ 55 Abs.6) einzusetzen. 
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.. 

(1' ~11c:~.r'Z.ttC; • .r qemä.ß S 16 .u"s. 4 ~l,.s 6 in c!iir F&,ssunq dit!,ses 

!l.1nd • .s;,e5.~:8.s s::. ... ~d fi.ir d.ie 1::i' :ym 31. Ce:.m.bf!!' , ~8S u.ftmit'tfill'=~.: 

an Ver:rauchcr a~;.qeb.n.n Menqen VQn ~ile~ ~d tr~.uqni~~.n 

au..s Ml.le.~ VQQ der Hac:..~.n~r1e~t;untj $äm~lie.~.r na.d'l dem ~~..::;:sg 

Ha 19a5, !C2l.!ir. :10, mleat: ~ ~ d.:.a,se,s 3Wldesq.,set:. :".J 
act:icht.ndac und aQ~ ai~'t ;.lQi$~.~.n leiträc;ec b.~:.it. 

In cU. • .sfU1 FUlen sud 11.1= keine V.real t'W2c;'.1,s,,::ü en :u verhä.cc;en .. 

(2) Bearbeitungs- und Ver~rbeitungsbetriebe haben ih~er Ver-
. er s tmal.s 

pfllchtung/nacn § 16 Abs. 10 letzter Satz in der fassung dieses 

Bundesgesetzes bis 30. Juni 1986 nachzukommen. 
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(1) Der Bundesminis er fUr La - und Forstwirtschaft wird ermächtigt, 

vorab von der gern .1 in der Fassung dieses Bundesgesetzes 

angebotenen Eintelrichtme an 6S 000 t handelbare Mengen (§ 75 Abs.8 

in der genannten Fassu ) aus dem Verkehr zu nehmen. Erst nach 

Aufbringen dieser 

für eine Vertai 9 

an stehen die weiteren handelbaren Mengen 

Art. V Abs.1 und § 75 Abs.ß in der 

rassung dieses Bundesgesetzes zur Verfügung. 

sowie d.itlll vear:: 
in der Fassung dieses 

t.lie..~e!l Se~t:,i1!untm;en dau Absöni :-:es 0 

esgesetzes mit der Maßgabe, daß 

Z. d,i. t.in: 

folc;enden 

u 4. ~~,.! d.i ftl: lA.s:W'W'lq des h1Jcheiäes 

tl:!l; . in d.em die ~ern.lhml! &tU'1 8 .sprod'len 

g1ei zeitig treten auch alle tibriqeri "lud, tu: li.sd:l t ; 

im S 13 Abs. J 

R.eh~3folqeQ .i~i 

:3 ~ d.i iI ache der jä.hr l.ie..~~n 'rliil.r;,e~rä.c;e abweichend. vom S 1S 

Ab$. 4 in 4.r r~~q dieses ~uncles~eset%es für 

a) Qie ers~e~ 20 OCO k9 

der a.m~ssun~~qrundl~qe 0 ••••• 0 ••• 6 ••••• 2,40 S je kq, 

~) weitere 20.000 k; 

der DemEs~unq~qrundlAqe .•..••..•....... 1,60 S je kq, 

e) jedes w~iter. kq 

deI!!: SemE.!uung!Sqr\u.'.H,ll~qe •.•••••••••.•••• 1,00 S je kg 
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4. die Prämie nach Maßgabe der dem Fonds vom Bund zur Verfügung 

gestellten Mittel in fünf gleichen Teilbeträgen zu leisten ist, 

wobei jährlich ein Teilbetrag bis 31. Dezember zu überweisen 

ist. Erstmals sind die Teilbeträge bis zu diesem Zeitpunkt 

auszubezahlen, wenn der Bescheid, in dem die, Übernahme ausge­

sprochen wird, bis 30, September zugestellt wurde. 
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Art.ikel VII 

1 • März 
Abwei~hend vom S 77 wird mit Wirkung vom 11986 an der allqemeine 

A.bsat::örder'Unc;sbeitrag mit 0,3$ Schilling und der zusätzliche 

Absat::örderunc;sbeitrag mit 4 / °6 Schilling festt;esetzt:. Oiese 

Festsetzung c;ilt cis zum Ablauf des Wirtsch~:tsjahres 1985/86. 

-' 
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Artikel VIII 

(1) Art, Ir! Abs.4 erster Satz der Marktordnungsgesett~ovelle 1985, 

BGBl.Nr. 291, hat zu lauten: 

HDie Erzeugung von Milch und,Erzeugnissen aus Milch durch den 

die Erzeugung und Verwendung von Milch für die Aufzucht von 

Kälbern in diesem Betrieb sowie die Haltung einer Milchkuh 

und die Verwendung der von dieser Milchkuh stammenden Milch 

für Zwecke der Selbstversorgung - sowie die Abgabe von Milch 

und Erzeugnissen aus Milch sowohl an den zuständigen Bearbeitungs­

und Verarbeitungsbetrieb als auch an andere als den zuständigen 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb sind ab dem vierten auf 

die Erlassung des Bescheides über die Zuerkennung einer Milch­

lieferverzichtsprämie folgenden Monatsersten für einen Zeitraum 

von fünf Jahren einzustellen (Milchlieferverzichtszeitraum)." 

CZ) Art. III Abs.5 zweiter bis letzter Satz der Marktordnungsgesetz­

Novelle 1ge5 haben zu lauten: 

~Mit Beginn des Milchlieferverzithtszeitraumes werden gemäß § 16 

getroffene Vereinbarungen ungültig und erlöschen gemäß § 16 

in der Fassung der Marktordnungsgesetz-Novelle 1986 erteilte url~~ 

Bewilligungen, soweit sie Milcherzeuger eines durch Milchliefer-

verzicht gebundenen Betriebes betreffen. Während des Milch­

lieferverzichtszeitraumes kann mit Milcherzeugern von durch Milch­

lieferverz±cht gebundenen Betrieben weder eine Vereinbarung gemäß 

§ 16 abgesthlossen, noch kann diesen eine Bewilligung gemäß § 16 

in der Fassung der Marktordnungsgesetz-Novelle 1986 erteilt werden. 

Ab der AntragsteIlung gemäß Abs.l Z 1 bis zur Erlassung eines 

Bescheides über den jeweiligen Antrag sowie bei Zuerkennung einer 

Hilchlieferverzichtsprämie ab Erlassung des entsprecheBden~ Bescheides 

bis zum Ende des Milchlieferverzichtszeitraumes kahn dem durch 

Milchlieferverzicht gebundenen Betrieb keine Einzelrichtmenge 

durch Bescheid (§ 75 in der Fassung der Marktordnungsgesetz-Novelle 

1985, BGBI.Nr. 291) zuerkannt werden. Während dieser Zeiträume 

können dem durch Milchlieferverzicht gebundenen Betrieb auch 

keine Anteile von Einzelrichtmengen im Wege der Handelbarkeit 

zuerkannt werden (§ 75 in der Fassung der Marktordnungsgesetz-Novelle 
1986) ... 
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(3) Im Art. 111 Abs.6-erster Satz der Marktordnungsgesetz-Novelle 

1985 ist die Bezeichnung "zehn" durch "fünf n z·u erset zen. 

(4) Art. 111 Abs.7 zweiter Satz der Marktordnungsgesetz-Novelle 

1985 hat zu lauten: 

"Die Höhe der Teilbeträge beträgt. 

1 • für die ersten 20 000 kg 

der Bemessungsgrundlage .,. ..... 2,40 S je kg, 

2. für weitere 20 000 kg 

der Bemessungsgrundlage ...... 1 ,60 S je kg, 

3 • für jedes weitere kg 

der Bemessungsgrundlage ...... 1 ,00 S je kg. " 

Bei 
(5) ~um Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes gemäß 

Art. 111 der Marktordnungsgesetz-Novelle 1985 anhängigen Verfahren 

sind die Abs. 1 bis 4 anzuwendpn. Ist das Verfahren zu 

diesem Zeitpunkt durch Bescheiderlassung abgeschlossen, hat der 

Milchwirtschaftsfonds dem empfangsberechtigten Verfügungsberechtigten 

die sich aus den Abi.' bis 4 ergebenden Änderungen mitzuteilen. 
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Art i k e 1 IX 

(1) Dieses Bundesgesetz tri tt 

1. hinsichtlich des Art. 11 Z 1,2,7,9,10,11,12,26,27 und 

Art. 111 Abs. 2 - sowelt sie sich auf die Abhofpauschale 

beziehen - mi t 1. Jänner 1986, 

2. hinsichtlich des Art. VII mit 1. März 1986 und 

3. hinsichtlich des Art. 11 Z 2, soweit er sich auf 

§ 16 Abs. 10 vorletzter Satz bezieht, Z 13, soweit 

er sich auf § 73 Abs. 2 dritter Satz bezieht, Z 15 

und 29 mit 1. Juli 1986 

in Kraft. 

(2) § 73 Abs. 5 Z 2 in der Fassung des Marktordnungsgesetzes 1985, 

BGBl.Nr. 210, tritt an dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes 

folgenden Tag außer Kraft, soweit nicht Art. III Abs. 5 und 

Art. V etwas anderes bestimmen. 

(3) Der Milchwirtschaftsfonds kann die allgemein verbind­

liche Anordnung nach § 73 Abs.5 Z 2 in der Fassung dieses 

Bundesgesetzes vor dem ~. Juli 1986 erlassen; sie tritt 

jedoch frühestens mit 1. l~li 1986 in Kraft. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 

,. hinsichtlich des Art. I die Bundesregierung 

2. hinsichtlich der Art. II bisTIrr - soweit darin niChts anderes 

bestimmt ist - der Bundesminister tür Land- und Forstwlrtschaft 
betraut. 
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ABSCHNITT II 

Bundesfinanzgesetz 1986 

Art i k e 1 r 

Das Bundesfinanzgesetz 1986, BGBl.Nr. 1, wird wie folgt 

geändert: 

In der Anlage I (Bundesvoranschlag) ist nach dem Ansatz 

2/52805 der Ansatz 2/52810/34 "An den Milchwirtschaftsfonds" 

anzufügen. 

Artikel II 

Mit der Vollziehung des Art. I ist der Bundesminister für 

Finanzen betraut. 

In formeller Hinsicht wolle dieser Antrag unter Verzicht auf 

eine erste Lesung dem Ausschuß für Land- und forstwirtschaft 

zugewiesen werden. 
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Beg r ü n dun g: 

In den letzten Monaten mußte aufgrund der Berechnungen des 

Geschäftsführers des Milchwirtschaftsfonds der allgemeine Ab­

satzförderungsbeitrag auf 60 Groschen je kg Milch angehoben 

werden. Diese Anhebung bedeutet für die Milcherzeuger eine 

wesentliche Einkommenseinbuße. Um die derzeitige Höhe des all­

gemeinen Absatzförderungsbeitrages senken zu können wurden um­

gehend mit den im Nationalrat vertretenen politischen Parteien 

sowie mit Vertretern der vier im Milchwirtschaftsfonds ver-
Verhandlungen über 

tretenen Wirtschaftspartne~Maßnahmen für eine Änderung der 

Milchmarktordnung geführt. 

Der vorlie~ende Initiativantrag enthält im wesentlichen das 

Ergebnis dieser Beratungen. Wesentlichste Maßnahme ist eine 

Sanierung des bisher gesetzlich nicht gedeckten Ab-Hof-Verkaufes 

und die Einführung einer neuen Abgabe (Abhofpauschale) , d~e 

sämtliche andere Abgaben nach dem Marktordnungsgesetz für die 

über die Einzelrichtmenge hinaus abgegebene Abhofverkaufsmilch 

ersetzt. FÜE die legalisierten Abhofverkaufsmengen sind im an­

gemeldeten Umfang die nach dem Marktordnungsgesetz vorgese-

henen Beiträge zu entrichten. Gleichzeitig sind strenge Kontrollen 
und Sanktionen für den künftigen illegalen Ab-Hof-Verkauf vorgesehen. 
Durch den Gesetzgeber wird für den Rest des laufenden Wirt-

schaftsjahres (von März bis Juni 1986) der allgemeine Absatz­

förderungsbeitrag auf 38 Groschen gesenkt. Wesentlish ist auch 

die Einführung der Handelbarkeit von Einzelrichtmehgen, die die 

bisherige Neulieferantenregelung und die Aufstockungsregelung 

ersetzt. 

In Anlehnung an die Milchlieferverzichtsprämienaktion 1985 ist 

weiters im Entwurf vorgesehen, daß der Bund vorab 65.000 t Richt­

mengen durch entsprechenden Rückkauf aus dem Verkehr nimmt. Erst 

nach Aufkauf dieser Mengen kann das System der Handelbarkeit von 

Richtmengen einsetzen. Die bisherige Milchlieferverzichtsprämien­

aktion wird im wesentlichen der neuen Rückkaufaktion von Einzel­

richtmengen angeglichen (halbe Laufzeit, doppelte Prämie, Haltung 

von einer Selbstversorgungskuh erlaubt). 
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- 2. -

Der Initiativantrag enthält auch die Möglichkeit einer jeder­

zeitigen Stillegung von Einzelrichtmengen, wobei die Milch­

lieferung erst nach Ablauf von zwei Wirtschaftsjahren wieder­

aufgenommen werden kann. Die bisherige Pachtregelung von Teil­

flächen mit EinzelrichtmengenübeEgang wurde für Altverträge in 

in einer tibergangsbestimmung weiter ermöglicht. Bei Verlängerung 

ist jedoch eine 25 %-ige Kürzung der übertragenen Einzelricht­

menge mit bevorzugtem Rückkaufrecht durch den Pächter im Rahmen 

der Handelbarkeit vorgesehen. Künftig wird es ausschließlich 

Pachtverträge mit Ri~htmengenwahrung dann geben, wenn der Pächter 

den Eachtbetriebc.im:bisbeFigen Umfang weiterbewirtschaftet. 

Die Meldeverpflichtungen der Molkereien wurden zwecks Verbesserung 

der Information über den Milchbereich ausgeweitet. 

Für den zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag ist eine Mindest­

untergrenze von 75 vH des im Gesetz definierten Erzeugermilch­

preises vorgesehen. 

Der Initiativantrag enthält ferner eine Rückgabeverpflichtung 
~ÜI" Butter und Milcherzeugnisse. Sofern nicht die auf grund einer 

allgemein verbindlichen Anordnung des Milchwirtschaftsfonds fest­
gelegten Mengen von den zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs­

betrieben abgesetzt werden können, ist von diesen eine entsprechen­

de Ersatzzahlung zu lei~en. Diese Ersatzzahlung darf auf jene 
Betriebe hoerwälzt werden, von denen keine oder'eine zu geringe 

Rücknahme während eines Quartals erfolgt • 
Hinsichtlich der Einrechnung jener Abhofverkaufsmengen, die über 

die Einzelrichtmenge hinaus abgegeben werden, ist ausdrücklich 
vorgesehen, daß diese .Mengen erst ab 1. Jänner 1987 in den 
Inlandsabsatz einzubeziehen sind. 
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